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Zweiftel. In schematischer Simplifizie-Büc @| 1UNgs kannn eIne Archäologie der Grund:
un Menschenrechte drel historische
Wurzelgeflechte mMIt eıner jeweils SPE-
zitischen Anthropologie freilegen:
(1 das antike und das Christliche OS;
(2°) die ständische Struktur der mittelal-Regal terlichen Gesellschaft mMıt ihrem Dualıs-
I1NUS VOTl Herrschaft und Region, Furst
un Untertanen; (3 die naturrechtliche
Diskussion der frühen Neuzeıt VOT dem
Hintergrund der Ansprüche des absolu-
tistischen Herrschaftssystems.

Menschenrechtstradition Menschen- und Bürgerrechte
FE keine Erfindung des Christentums.
J1eses versuchte In seIıner runzeı kei-In historischer NESWCBS, die rechtliche Ungleichheit

beseitigen, da seINE | eıtwertePerspektive menschlichen Verhaltens nıcht On-
mar Recht un Gerechtigkeit /
sondern (as Doppelgebot der | 1ebeFike Wolgast

Geschichte der Menschen- un Basierend auf der Gottebenbildlichkeit
des Menschen Gen 1: 27%) unterschiedBürgerrechte, Stuttgart 2009, ihn diese Würde /{WafT VOT)] allen ande-3835 Seıten, 24,00
16l Geschöpfen, erlaubte jedoch keine
Ableitung VOT) persönlichen Rechten

P  Ü m WOLGAST emeriıtierter und wurde UT Im Kontext religi-Ordinarius für Neuere Geschichte Ös-spiritueller Freiheit SOWIEe CGileichheit
der Universitat Heidelberg, zeichnet thematisiert. DIie theologischen

Im vorliegenden Band die Geschich- Setzungen VOI der Gotteskindschaft
der Menschen- und Bürgerrech- un Gottesebenbildlichkeit hatten indes

Mach. Ausgehend VOo der rage der keinerle! unmittelbare Auswirkungen
Menschenrechte als unverzichtbarer auf die weltliche Ordnung [Die Christ-
Bestandteil der internationalen un lıche Weltsicht hielt eınem STAl
tionalen olitik eröffnet f deren HIS- schen Gesellschaftsbild fest »Jeder
torische [)ımension. Spurenelemente hleibe In dem Stande, dem G De-
Vo Altertum HIS 7Ur frühen Neuzeiıt rufen 1St« (1 KOor 7 20) |)as Institut der
mMacht der Autor In eıner Art ropädeu- Sklavere!l wurde nıe In rage gestellt.
tik Kenntlich Humanısmus, Reforma- Fike Wolgast stellt apidar fest: » Der
tion und Aufklärung |östen demnach christliche Brudergedanke als Ausdruck
Denkstrukturen auf, welche HIS In religiöser Gileichheit stand In gewlsser
unangefochten In Geltung BEWESCN Weise YUECT den für das Jenseltige
ren, und religiöse, politische un Hei|l unwesentlichen iußeren aCht:
soziale Gewissheiten grundlegend In und Abhängigkeitsverhältnissen. LDer
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Mensch Kkonnte Hheides zugleich seIn, un Bürgerrechte nach. Ausgehend
eInerseılts als Chnist In der (jemeinde VOTN/N den englischen Freiheitsrechten
frei un gleich, andererseits als GHed des Jahrhunderts, der agnNa
der zivilen Gesellschaft mMiıt sehr er- C Ara Libertatum 1215 un deren
schiedlichen Rechten als Sklave Mythos, der Petition of I9 1628),
Sal hne jede bürgerliche Freiheit un den Bürgerrechtsforderungen In der
Gileichheit.« Puritanischen Revolution ( 64() {T),

der Habeas Corpus ACt 1679) SOWIE[ JIie Theologie der Reformationszeit
trug Indıre Pn Entwicklung der den Bill of Rights 1689) fokussiert der
Menschenrechtsidee el [Das Geschichtswissenschafftler die nord-

amerikanischen Freiheitsrechte desSchriftprinzip (sola scrıptura) n_
tierte zuerst einma|l die Vorstellungen Jahrhunderts. Als Inıtialzündung

und leuchtendes Beispiel prasentiert CVOI weltlicher Ordnung auf biblische Frankreichs BeEeclaration des droits deAussagen. Martın | uthers Freiheitsidee
bezog sich ET auf die Freiheit des
FEinzelnen VOT Gott, nıcht jedoch In der
Welt er Christenmensch Wl 1520) WE a tsschanhüBücherRegal  195  Mensch konnte beides zugleich sein,  und Bürgerrechte nach. Ausgehend  einerseits als Christ in der Gemeinde  von den englischen Freiheitsrechten  frei und gleich, andererseits als Glied  des  17  Jahrhunderts,  der  Magna  der zivilen Gesellschaft mit sehr unter-  Carta Libertatum  (1215)  und deren  schiedlichen Rechten — als Sklave so-  Mythos, der Petition of Right (1628),  gar ohne jede bürgerliche Freiheit und  den Bürgerrechtsforderungen in der  Gleichheit. «  Puritanischen  Revolution  (1640 ff),  der Habeas Corpus Act (1679) sowie  Die Theologie der Reformationszeit  trug  indirekt  zur  Entwicklung der  den Bill of Rights (1689) fokussiert der  Menschenrechtsidee  bei.  Das  Geschichtswissenschaftler  die  nord:  amerikanischen  Freiheitsrechte  des  Schriftprinzip (sola scriptura) zemen-  tierte zuerst einmal die Vorstellungen  18. Jahrhunderts. Als Initialzündung  und leuchtendes Beispiel präsentiert er  von weltlicher Ordnung auf biblische  Frankreichs Declaration des droits de  Aussagen. Martin Luthers Freiheitsidee  bezog sich nur auf die Freiheit des  Einzelnen vor Gott, nicht jedoch in der  Welt. Der Christenmensch war (1520)  AT  dialektisch formuliert zwar ein frei-  er Herr über alle Dinge, zugleich aber  ein dienstbarer Knecht und jedermann  untertan.  Eine Gleichheit sollte sich  S  nicht ins Politisch-Soziale umsetzen.  »Die Leistung der reformatorischen  Theologie für die Entwicklung der  Menschenrechtskonzeption bestand da-  2 E  n W  GD  gegen vor allem in der Anerkennung des  Individuums als religiös selbstständig  und selbstverantwortlich, ohne fremdbe-  stimmte Vermittlung; daraus resultierte  die Anerkennung der Gewissensfreiheit  Géschichte el  des Einzelnen.« Für Johannes Calvin  Menschen- und  und seine theologischen Nachfolger  war das Recht auf Leben und Eigentum  UE  ein Naturrecht, das zu schützen die  Obrigkeit verpflichtet war. Im Zuge  der  die  Religionsspaltung wurde  Frage der Glaubensfreiheit zur großen  Herausforderung des 16. Jahrhunderts.  Mit dem Augsburger Religionsfrieden  l’homme et du citoyen von 1789, deren  1555 wurde dem Bürger in Gestalt  Textcorpus, Entstehung und Wegbereiter  der Auswanderungsfreiheit (ius emig-  er analysiert und reformuliert. Seiner  randi) ein individuelles Recht auf die  Expertise entsprechend  strahlte das  Glaubensentscheidung zugesprochen.  französische Vorbild auf die intellek-  Eike Wolgast zeichnet in zehn  tuelle Auseinandersetzung mit den  Kapiteln die Genese der Menschen-  Menschenrechtserklärungen in Europadialektisch formuliert /{WAalT eIn frei-
er err Uber alle Inge, zugleich aber
eın dienstbarer Knecht un jedermann
ran Fıne CGileichheit sollte sıch
nicht INS olitisch-Soziale
» [JDIe eistung der reformatorischen
Theologie für die Entwicklung der
Menschenrechtskonzeption estand da- 45

VOT allem In der Anerkennung des
Individuums als religiÖös selbstständig
und selbstverantwortlich, ohnefremdbe-
stimmte Vermittlung; daraus resultierte
die Anerkennung der Gewissensfreiheit K  Gesch1chte der
des FEinzelnen.« FUr Johannes (aNnın Menschen- undund seIne theologischen Nachfolger
WarT das ecC auf en und Eigentum Büurgerrechteeın Naturrecht, das schützen die
Obrigkeit verpflichtet WAar. Im /uge
der dieReligionsspaltung wurde
rage der Gilaubensfreiheit /Z7ur ogroßen
Herausforderung des Jahrhunderts.
Mit dem Augsburger Religionsfrieden ’AhOommMe ET du Cıtoyen VOI 1769 deren
555 wurde dem burger In (jestalt JTextcorpus, Entstehung und Wegbereiterder Auswanderungsfreiheit IUS EMIG- CT analysiert un reformuliert. Seiner
randı) eın individuelles ecCc auf die Expertise entsprechend strahlte das
Glaubensentscheidung zugesprochen. französische Vorbild auf die intellek-

Fike Wolgast zeichnet In zehn tuelle Auseinandersetzung mıt den
Kapiteln die (jenese der Menschen- Menschenrechtserklärungen In Europa
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Kraftab 790 nachhaltig au  / Von der Charte vervollkommnungsfähi-
constitutionelle 1814) spannt er eınen SCT) Menschen. [ ıe Konzeption der

Menschenrechte Hhedeutete für dieogen ZAHT: Julirevolution 1830), /7ur

europäischen Verfassungsentwicklung christliche Theologie der Neuzeiıt welt-
SOWIE Zur Revolution VOT 848 hın VOT allem die Proklamierung VOIT)

| änder mithin eınter Berücksichtigung der ecCc VOI nade,
Deutschland, Österreich, talien und UNANSCIMESSCNECS Anspruchsdenken
chweiz Fın umfassenderes Kapite! des sündigen Menschen, der seIne
beschäftigt sich mMıt den SCHheINDA- schlechthinnige Abhängigkeit VOIT (;O01
(el/) Triumphen der Demokratie nach nicht mehr wahrhaben wollte. Fur
dem Frsten Weltkrieg Al auch mMıt das Gemeinschaftsleben hedeuteten
der daran anschließenden Absage die Menschenrechte In der Sicht der

die Menschen- un Bürgerrechte Kirchen die Zerstorung der VOIl] (iOott
In den totalitären un autorıtaren gestifteten Bindungen un Ordnungen;
Staaten Russland, Italien, Deutschland, der Staat hatte nıcht orımar die Aufgabe,
Japan, Osterreich und Spanıen Rechte und Freiheiten des Finzelnen
ErsSt die Internationalisierung un garantieren, sondern fungierte als

friedenserhaltendeUniversalisierung der Menschenrechte Ordnungsmacht
In der zwelılten Hälfte des Im Verständnis der evangelischen

Jahrhunderts erhalf ihnen ZAT Staatstheologie als Notordnung g -
Durchbruch: Universal Declaration SCH die CGewalt des BOsen In dieser
of FAuman Rights der Vereıinten Welt.« FEiInen papstlich-autoritativen
Natıonen A 948), EFuropäische Widerspruch den Menschenrechten
Menschenrechtskonvention (1 950 ff), dokumentierte der »Syllabus« aps
Interamerikanische KOn ventionen Pıus | 1864), der Irrtumer der
1948 ff) SOWIE die Schlussakte VOoO Moderne istete. Wenngleich | eO XII
eisIinKı (Konferenz üUber Sicherheit un seIner Sozialenzyklika » Rerum
Zusammenarbeit In Luropa, 975 11OVarurn« 1891) die Würde der

Die christlichen Kirchen en menschlichen Person InS Zentrum
verurteilte Ssich DIS AL Miıtte des Jahrhunderts ste| Ite, die zügello-

ablehnend und reserviert Z SET1 Freiheitsliehren des vergansgenen
verhal- Jahrhunderts SCHAaTT | Jer deutscheMenschenrechtsgedanken

ten Fike Wolgast stellt ihnen eın Protestantismus verweigerte SICH eben-
nıg schmeichelhaftes Zeugnis au  n entschieden den Menschenrechten
» DIie Proklamation VOTlT] angebore- In der Konzeption VOT) 789 Neben
CT, auf das natürliche ecCc gegrun- den theologischen Einwänden, nam-
deten Rechten des Individuums VeTl- lıch der Ausblendung der prinzipiellen
standen SIE lange Zeıt VOT allem als Sündhaftigkeit der Menschen und ihrer
rhebung des sich autonom setizen- Erlösungsbedürftigkeit, welche nıcht
den Geschöpfes über den Schöpfer, als AaUuUs eigener Vollmacht eheilt werden
egation der Sündhaftigkeit und der können, wurden VOT allem der weiıt
Erlösungsbedürttigkeit der menschli- getriebene Individualismus und das
chen Natur, In ihrer KONSEQUENZ als Fehlen eINES Pflichtenkatalogs INS Feld
Utopie eıner selbstgeschaffenen voll- geführt DDie objektive Rechtsordnung
Kkommenen Gesellschaft hne (‚ott SOWIE das Konzept eıInes christlichen
und als Utopile des unbegrenzt aus Ee1- Staates galt S die Ansprüche der
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Menschenrechte verteidigen. Frst
die Erfahrung der menschenrechtsver- Recht 6UF die eigene
achtenden Diktaturen die Miıtte des Gottes-RedeJahrhunderts führte die christlichen
Kirchen eıner positıven Einstellung.
In der römisch-katholischen Kirche ET- Gustavo Gutierrez
folgte der Durchbruch 7Ur Anerkennung Nachfolge Jesu und
mMıt der Enzyklika » Pacem In terrIiSs« Option für die Armen.
1963 VOT aps Johannes HI{ Das eıträge ZUur Theologie der Befreiung| Vatıcanum verfolgte diesen VVeg mMIıt
den Konzilsdokumenten

IM Zeıtalter der Globalısierung,»Dignitatis hg V. arıano Delgado Studienhumanae« un »Cjaudium el SDCS« Z7Ur chrıistlichen Religions- un
965 welter | Jer Protestantismus
AaU Kerte sich 948 In Amsterdam Kulturgeschichte, 10),

Fribourg/Stuttgart 2009,durch den Okumenischen Kat 252 Seıten, 30,00der Kirchen verbindlich den
Menschen- und Bürgerrechten. O————— ATEIN  RI  ANT eSumma IÖösten die Kirchen
Menschenrechtsdefinitionen 1115 ll SC Theologie der Befreiung

zählt den bedeutsamsten Stromun-gemeıln Politische, Moralische SOWIE
Soziale auf, indes diese ıhr Wächteramt gen der Theologie IM Jahrhundert

Zentrale Inhalte, WIE die OUption für dielediglich für die Religionsfreiheit als ihr
spezifisches nliegen In NSpruc nah- Armen DZW. die Strukturen der Sünde,
INE  S en ihren Niederschlag In der -N-

zyklika »Sollicitudo rel SOC1lalis« rapstAm Fnde des detailreichen
Geschichtsbandes wagt der Autor E1- Johannes uls | VOo 30 Dezember

9087 gefunden. DIJI vorliegende Bandmen Ausblick, welcher als Fazıt SQA
ller lesenswerten Monographie gelten kann Als eIıne Kleine Summa theologiae
darf » Wıe die berechtigten Ansprüche des In ma 9728 geborenen Domuini-
des Individuums un die ebenso He- kanerpaters, Professor für Katholische

rechtigten Ansprüche des Kollektivums Theologie der Universität Notre
und LDame Indiana) un Gründungsvater derUÜbereinstimmung gebracht

gleichem ecCc realisiert [ - lateinamerikanischen Befreiungstheolo-
den können, wWIE SIE hewusste gıe hetrachtet werden. In eıInem ersten

Kapite! thematisiert der Autor den (‚OttIgnoranz un Relativierung SOWIE Be-
gen Gleichgültigkeit schützen sind, der rmen In eıner globalen Welt | Jer
ird Immer erneut Gegenstand des substantiellste beltrag des kirchlichen
Nachdenkens und Herausforderung | ebens un der theologischen Reflexion
des Handelns des Finzelnen und des | ateinamerikas für die Weltkirche sind
CGanzen bleiben.« die Thesen SOWIE die praktische i Jmset-

artın HMuttinger ZUNg der »vorrangıgen Option für die
Armen«. FS geht eıne Solidarität muit
den Armen un Unbedeutenden dieser
Welt DISI Ansatz, welchen (Ciutierrez
wählt, legitimiert sich Aaus der Perspek-
tive der rmen un Bedeutungslosen.


